
WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN GEMÄSS ZIFFER 10 DES 
FORMBLATTS 214 „BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN“ 

(Beiblatt zu Formblatt 214) 

10.1 Vertragsstrafe (Ergänzungen zu Ziffer 2 BVB) 

(a) Vertragsstrafenbewehrt ist nur die Frist für die Vollendung (= abnahmereife Fertigstellung). Ist
die Vertragsstrafe bereits verwirkt, entfällt sie nicht durch Vereinbarung einer neuen Frist zur
Vollendung.

(b) Das Vertragsstrafenversprechen gilt fort, wenn es aufgrund von Änderungsanordnungen oder
zusätzlichen Leistungen zu einer neuen fortgeschriebenen Frist für die Vollendung kommt, es
sei denn mit der Änderungsanordnung oder der Anordnung zusätzlicher Leistungen ist der ur-
sprüngliche Bauablauf grundlegend überholt. Gleichermaßen gilt das Vertragsstrafenverspre-
chen fort, wenn die Parteien einvernehmlich eine neue Vollendungsfrist vereinbaren, es sei
denn, die Parteien regeln mit der Vereinbarung der neuen Vollendungsfrist ausdrücklich, dass
die neue Vollendungsfrist nicht mehr vertragsstrafenbewehrt ist.

(c) Den Vorbehalt der Vertragsstrafe kann der Auftraggeber auch noch bis zur Schlusszahlungs-
fälligkeit erklären.

10.2 Abnahme, Mängelverjährung und Rückgabe Mängelsicherheit 

(a) Der Auftraggeber verlangt bereits jetzt die förmliche Abnahme. Zur Abnahme hat der AN dem
AG die Revisions- und Dokumentationsunterlagen in der vertraglich vereinbarten Form zu
überlassen. Die Möglichkeit einer fiktiven Abnahme gemäß § 640 Abs. 2 BGB bleibt unbe-
rührt. Die Rechtsfolge einer fiktiven Abnahme gemäß § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB tritt allerdings
nur ein, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber zusammen mit der Aufforderung zur Ab-
nahme auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Ab-
nahme hingewiesen hat. Der Hinweis des Auftragnehmers bedarf der Textform und muss
auch trotz fehlender Verbrauchereigenschaft des Auftraggebers erfolgen. Die vorstehenden
Regelungen gelten entsprechend für Abnahmen von Mängelbeseitigungsleistungen des Auf-
tragnehmers.

(b) Teilabnahmen können nur für in sich abgeschlossene Teile der Leistung im Sinn von § 12
Abs. 2 VOB/B verlangt werden. Für eine Teilabnahme gelten die vorstehenden Regelungen
zur Abnahme gemäß lit (a) entsprechend.

(c) Mit der Abnahme beginnt die Mängelverjährungsfrist. Die Verjährungsfrist beträgt einheitlich
für alle in § 13 Abs. 4 VOB/B genannten Fälle 4 Jahre. Kommt es zu Teilabnahmen endet
auch für die teilabgenommenen Leistungen die Verjährung nicht vor Ablauf der vierjährigen
Verjährungsfrist ausgehend von der Schlussabnahme (= letzte Abnahme, mit der das Erfül-
lungsstadium insgesamt endet).

(d) Der AG hat eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach Ablauf der vereinbar-
ten Verjährungsfrist von 4 Jahren gerechnet ab der Abnahme bzw. der Schlussabnahme bei
vorangegangenen Teilabnahmen zurückzugeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt geltend
gemachte Mängelansprüche noch nicht erfüllt sind, darf der AG einen entsprechenden Teil
der Sicherheit zurückbehalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2 VOB/B).

- Ende Weitere Besondere Vertragsbedingungen -
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LTTG – Mustererklärung 1 – Stand: Dezember 2025 Seite 1 von 2

Mustererklärung 1 

für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz  
(AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden 
Fassung erfasst werden, 

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Ge-
währleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. 334)  

Auftragsnummer: 

Vergabestelle: 

Leistung: 

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgeset-
zes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur 
Kenntnis genommen.  

Der Bieter/Bewerber erklärt hierzu folgendes: 

Die Beschäftigten meines/unseres Unternehmens werden vollständig/teilweise vom 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) erfasst.  

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, 

■ meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zah-
len, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-
trages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes gebunden ist – Tariftreueerklärung gemäß § 4 Abs. 1
LTTG –;
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■ meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz unter-
fallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine
Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung über zwingende Ar-
beitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausführung der Leistung gemäß § 4
Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
(ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab
01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022:
12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 €; ab 01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €;
ab 01.01.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen – Mindestentgelterklärung
gemäß § 4 Abs. 2 LTTG –.

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen;

■ Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein können;

■ im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag
ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschäftigt sind;

■ vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB 
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Mustererklärung 3 

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Ge-
währleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. S. 334) 

Auftragsnummer: 

Vergabestelle: 

Leistung: 

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgeset-
zes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur 
Kenntnis genommen.  

Der Bieter/Bewerber erklärt hierzu folgendes: 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, 

■ meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der 
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der 
Leistung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn 
nach dem Mindestlohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen 
Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €; 
ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab 
1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab 1.1.2026: 13,90 €; 
ab 1.1.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.  

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn 
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen; 
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■ Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein können; 

■ im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und 
dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher 
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.  

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag 
ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschäftigt sind; 

■ vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die 
Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.  

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB  



 
    

     
 

  

   

   

  
 

 

  

 
 

  
 

     
  

 
     

   
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  
 

  

  

  

  

  
 

235 
(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen) 

Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ergänzung des Angebotsschreibens 

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Un­
ternehmen bedienen wird 

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für 
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n). 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Name des Unternehmens Angabe zu der von diesem Unternehmen überlasse­
nen Eignung 

©   
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